
 
 

Auch bei hohen Temperaturen keine Vermieterpflicht zum Sonnenschutz 

 

 

Sommerzeit – Hitzezeit. 

Bei steigenden Außentemperaturen wird es auch in vielen Innenräumen von 

Mietwohnungen heiß. 

 

Es gibt für Vermieter aber keine Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen. 

Vielfach erzählen Mieter, in den Mietwohnungen darf es nicht heißer als 26 

Grad sein. Dann sei eine Mietminderung gerechtfertigt. 

 

Dieser Wert stammt aber aus der Arbeitsstättenverordnung und schreibt 

Arbeitgebern vor, bei Raumtemperaturen über 26 Grad Schutzvorrichtungen 

einzurichten. 

Diese Vorschrift ist aber auf Mietverhältnisse nicht anzuwenden. 


